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Dennoch hat sie eine bleibende Nachwirkung gehabt, die bisher 
unerkannt geblieben ist. Bei dem Zusammenhange zwischen Volks­
burg, Kultstätte und Kirche sind die alten Pfarrkirchen, die ja noch 
nicht so zahlreich waren wie später, in erster Linie bei den Ver­
sammlungsstätten zu suchen. Wurden letztere dann ummauert, so 
entstand ein Hof um die Kirche, ein „Kirchhof”; das Ergebnis war 
das gleiche, wenn die Errichtung einer Kirche auf der Versammlungs­
stätte erst später geschah als die Ummauerung. Da die Begräbnis­
plätze unmittelbar bei den Pfarrkirchen zu liegen pflegten, mußte 
ein Teil des ummauerten Hofes früher oder später zum Totenhof 
werden. Aber er hörte deswegen nicht auf, Burg zu sein. Allenthalben 
in Deutschland finden wir alte Kirchhofsmauern von einer Stärke, 
die den Befestigungszweck unzweifelhaft macht, also die viel­
besprochenen befestigten Kirchhöfe, die stets auch die Kirche 
einschließen. 1) Ja „sehr häufig — und in manchen Gegenden gerade­
zu die Regel — sind mit allem Zubehör damaliger Kriegskunst aus­
gestattete Dorfburgen”, bestehend aus wehrhaft gestalteten Kir­
chen, die „von weiteren Wehranlagen, mindestens einer festen Fried­
hofsmauer mit Tor, umgeben” sind. 2) Sie enthalten in vielen Fällen 
an der Innenseite der Ringmauer die sog. Gaden oder Speicher, die 
einerseits als Vorratsräume dienten, anderseits als „Unterkünfte, 
die den Dorfgenossen familienweise für den Ernstfall als Zuflucht 
zugeteilt waren”. 3) Solche Kirchhofsburgen waren also verprovian­
tiert und boten für den Kriegsfall Unterkunft — genau wie es Hein­
rich I. befohlen hatte. Und daneben war der Kirchhof vielerorten 
Gerichtsstätte bzw. „von jeher der Versammlungsort zu Kirch­
spielsberatungen” 4); wenn die politische Dorfberatung unter einer
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